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► Nr.  VO/2025/14572
öffentlich

Lübeck, 15.09.2025

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Stephan Wisotzki (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Nutzung der 
Handlungsspielräume nach § 67 LBO
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

15.09.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

1. Wie werden von den Bauaufsichtsbehörden, die in der LBO durch die Novellierung 
Sommer 2024 verankerten Handlungsspielräume im Sinne einer Vereinfachung und 
Beschleunigung der Abläufe gemäß § 67 der LBO (auch zur eigenen Zeitersparnis) 
genutzt?

2. Werden die Bauanträge vor der Erhebung von Nachforderungen auf diese Möglich-
keiten der Vereinfachung im Sinne einer Schonung eigener Ressourcen geprüft?

Beispiel hier wären Bestandsgebäude der Gebäudeklasse 4, die zum Zeitpunkt ihrer Errich-
tung oder ihres letzten Umbaus bauaufsichtlich geprüft und genehmigt wurden.
Wo pauschal auch bei geringfügigen, jedoch genehmigungspflichtigen Änderungen (z.B. 
wegen Abweichungen in den Abstandsflächen usw.) die gleichen Anforderungen wie bei 
Neubauten gestellt werden.

Begründung:

Anlagen:
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